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Anfrage der AfD-Fraktion im Stadtrat Nordhausen 

-Umsetzung B-Pläne Nordhausen-Nord- 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stadtentwicklung ist in vielen Bereichen bemüht, Nordhausen lebenswert und attraktiv zu 
gestalten. Einige Projekte konzentrieren sich derzeit in Nordhausen Nord. 

Für die Bürger ist in einigen Punkten nicht klar ersichtlich, wer Vorhabensträger ist und ob in 
allen Bereichen bei den teils wechselnden Interessenlagen immer eine optimale Abstimmung 
erfolgt. 

 

Bis zum heutigen Zeitpunkt ist der B-Plan 66 gültig. Aus dem B-Plan 66 entspringen immer 
noch nicht realisierte Maßnahmen: 

1. Bau des Kreisels vor dem Südharz Klinikum, um dem ständig wachsenden Verkehrs-
aufkommen aus den Gebieten „Heidelbergblick“, „Harzblick“ und nun auch aus dem 
Gebiet „Gumpetal“ (zusätzliche 30 Wohneinheiten!) entgegenzuwirken.                
Wann erfolgt die Umsetzung? 

2. Durch Fehler in der Vergabe ist die Straße „Zur schönen Aussicht“ immer noch nicht 
umgesetzt, ebenso fehlt die Einmündung. Wann erfolgt die Umsetzung? 

3. Bereits moniert haben wir beim Bauamt die bis heute nicht erfolgte Aufforstung der 
im Zuge des Straßenbaus „Zum Gumpetal“ gerodeten Hangflächen vor dem Parkplatz 
Ecke Gumpetal/ Albert-Träger-Straße. Wann erfolgt hier die Umsetzung? 
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Als Grundlage des zu erstellenden B-Planes 113, der bis dato noch nicht zur Bürgerbeteiligung 
auslag, werden von der SWG Flächen zur Vermarktung aufbereitet. Hier fehlt bis dato die er-
wähnte Bürgerbeteiligung mit einer detaillierten Angabe zur Bebauung und die Festlegung 
zur geplanten Stichstraße. Insbesondere fehlt auch hier noch die Außenplanung, welche über 
den Verbleib und Ersatz der gerodeten Pflanzen Auskunft gibt. 

1. Wann ist mit der Planauslegung zu rechnen? 
2. Wann ist mit der Aufforstung zu rechnen? 
3. Wann erfolgt die Bürgerbeteiligung? 

 

Mit den Planungen zur Errichtung einer Freizeitanlage wird der zweite vor dem ersten Schritt 
getan. Ebenso ist bekannt, dass die Garagenkomplexe bis dato nicht gekündigt werden konn-
ten. Es wäre also ausreichend Zeit, den Kreisel Klinikum, die Einmündung und die Straße „Zur 
schönen Aussicht“ zu bauen und dann das Gebiet über diese Verkehrsanlage zu erschließen. 

Bitte erläutern Sie uns den Widerspruch im Zeitablauf. 

 

Wir bitten um schriftliche Beantwortung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jörg Prophet 
AfD-Fraktion im Stadtrat Nordhausen, Fraktionsvorsitzender 


